
 
 
     Verfg: 
I. 

          Verordnung 
 
 
über die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntages aus Anlass der Veranstaltung  
„Worms blüht auf“ am 29. März 2009 für die kreisfreie Stadt Worms 
 
 
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006  
(GVBl. S. 351) wird für die Stadt Worms folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 
 

                           § 1 
 
 

Die Verkaufsstellen in der kreisfreien Stadt Worms werden am Sonntag, den 29.03.2009 in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nach Maßgabe des § 10 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz 
geöffnet sein. 
 
 

                           § 2 
 
 

(1) Jugendliche sowie werdende oder stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden. 
 
(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nur im Rahmen der in der 

Rechtsverordnung festgesetzten Ladenöffnungszeit und bis zu insgesamt weiteren 30 
Minuten beschäftigt werden, soweit dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und 
Abschlussarbeiten zwingend erforderlich ist. 

 
(3) Den Beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist nach Beendigung der 

Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden zu gewähren. 
 

(4) Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis mit Namen, Geburtsdaten, Tag, 
Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der im Rahmen der Rechtsverordnung 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die gewährte Freistellung 
zu führen. 

 
(5) Ein Abdruck der Rechtsverordnung ist an geeigneter Stelle in den Verkaufsstellen 

auszulegen oder auszuhändigen. 
 

(6) Die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit darf durch den Verkauf nicht unzumutbar 
belästigt werden. 

 
 

                           § 3 
 
 

Zuwiderhandlungen gegen den § 2 Abs. 2 dieser Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach 
§ 15 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz geahndet. Zuwiderhandlungen gegen das 
Beschäftigungsverbot Jugendlicher werden als Ordnungswidrigkeit nach § 58 (1) Nr. 14 
Jugendarbeitsschutzgesetz geahndet.  
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Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter am Sonntag wird nach § 21 (1) Nr. 3 des 
Mutterschutzgesetzes vom 20.06.2002 (BGBl. I S. 2318), in der derzeit gültigen Fassung, als 
Ordnungswidrigkeit geahndet. 
 
 

                           § 4 
 
 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Worms, den 18.02.2009 
 
Stadtverwaltung Worms 
In Vertretung 
 
 
 
Gez. 
 
 
(Kosubek) 
Beigeordneter 
 
 
 
 


